
Satzung zur Änderung der 
Satzung über den Anschluss an die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke 
mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung - WVS) 
vom 15.12.2008 

 
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie 
der§§ 2, 8 Abs. 2, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetztes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental am 16.12.2013 folgende Satzung 
zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) 
vom 15.12.2008 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 12 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) vom 
15.12.2008 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 

"§ 12 
Zutrittsrecht" 

 
Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadt, 
im Rahmen des § 43 Abs. 5 Wassergesetzes für Baden-Württemberg und des§ 99 
der Abgabenordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten 
Einrichtungen, zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtung, 
zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere 
zur Ablesung, zum Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung 
der Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist. 

 
 

§ 2 
 
§ 17 Abs. 4 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung -WVS) vom 
15.12.2008 wird wie folgt neu gefasst: 
 

"§ 17 Abs. 4 
Anlage des Anschlussnehmers" 

 
(4) Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemeinen anerkannten 

Regeln der Technik entsprechen. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird 
vermutet, wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im 
Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern diese CE-Kennzeichnung nicht 
vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen 
eines akkreditierten Branchenzertifizierers trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen 
oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die 
 

1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt worden sind oder 



 
2. in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig 

hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind 
 
und die nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden 
einschließlich der in den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und 
Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in Deutschland geforderte 
Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. 
 
 

§3 
 
§ 22 Abs. I der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung -WVS) vom 
15.12.2008 wird wie folgt neu gefasst: 
 

"§ 22 Abs. 1 
Nachprüfung der Messeinrichtungen" 

 
(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 

Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des 
Eichgesetzes verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf Prüfung nicht bei 
der Stadt, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

 
 

§ 4 
 
§ 23 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) vom 
15.12.2008 wird wie folgt neu gefasst: 
 

"§ 23 
Ablesung" 

 
(1) Die Messeinrichtungen sind nach Aufforderung der Stadt vom Anschlussnehmer selbst 

abzulesen. Die Ableseergebnisse sind in den von der Stadt hierfür übermittelten 
Vordruck einzutragen. Der ausgefüllte Vordruck ist an die Stadt zurückzusenden. 

(2) Geht der ausgefüllte Vordruck nicht innerhalb einer von der Stadt gesetzten, 
angemessenen Frist bei dieser ein, darf sie den Verbrauch auf der Grundlage der 
letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. § 12 bleibt davon unberührt. 

 
 

§ 5 
 
§ 47 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung -WVS) vom 
15.12.2008 erhält einen zusätzlichen Absatz 6. 

 
"§ 47 Abs. 6 

Entstehung der Gebührenschuld" 
 
(6) Die Gebührenschuld gemäß§ 43 und § 44 ruht auf dem Grundstück bzw. dem 

Erbbaurecht als öffentliche Last(§ 13 Abs. 3 i.V. mit§ 27 KAG) 
 
  



§ 6 
 
Diese Satzung tritt zum 1.1.2014 in Kraft. 
 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden- Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, wenn der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der 
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat. 
 
 
 
79669 Zell im Wiesental, den 17.12.2013 
 
 

 


